
 
1. die für den Betrieb der neuen Kita erforderlichen gesetzlichen Zuschüsse in die 

Haushaltsplanung ab 2017 aufzunehmen, 
 

2. der KJF – Gemeinnützige Ev. Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie mbH über 25 Jahre 
einen zusätzlichen Mietzuschuss in Höhe der Differenz zwischen der jeweils gültigen 
refinanzierbaren Miete nach KiBiz und der erforderlichen Miete in Höhe von 13,12 €/m² für 
die gesetzlich vorgeschriebene Mindestfläche (530 qm) zu gewähren, 
 

3. der KJF – Gemeinnützige Ev. Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie mbH ebenfalls über 
25 Jahre die hälftige Übernahme des jährlich anfallenden Trägereigenanteiles zu gewähren. 
Bei Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen ist die Vereinbarung entsprechend 
anzupassen. 
 


